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Grundstückgewinnsteuern – Stolperfallen und Planungspotential 
 

Ausgangslage 
Gewinne aus der Veräusserung von Grundstücken kön-
nen der Einkommens-, der Gewinn-, oder der Grund-
stückgewinnsteuer unterliegen. Massgebend ist dabei der 
konkrete Sachverhalt, sowie das anwendbare Steuerrecht 
am Ort, wo sich die Liegenschaft befindet. Die vorlie-
gende TaxPage beleuchtet die wichtigsten Aspekte des 
Aufschubs der kantonalen Grundstückgewinnsteuern bei 
der Veräusserung von Wohneigentum im Privatvermö-
gen. 
Für weitere Ausführungen zur Grundstückgewinnsteuer 
siehe auch unsere GHR TaxPage vom April 2017: 

http://ghr.ch/index.php?section=downloads&cmd=15. 

Steueraufschub  
Das Bundesrecht schreibt vor, dass die kantonale Grund-
stückgewinnsteuer u.a. aufzuschieben ist, wenn eine dau-
ernd und ausschliesslich selbstgenutzte Wohnliegenschaft 
veräussert wird und der Erlös innert angemessener Frist 
zum Erwerb oder Bau einer gleichgenutzten Ersatzliegen-
schaft in der Schweiz verwendet wird. "Aufgeschoben" 
bedeutet jedoch nicht "aufgehoben". Der Besteuerungs-
zeitpunkt für den Grundstückgewinn wird bloss in die 
Zukunft verlagert. In interkantonalen Verhältnissen stellt 
sich dabei im Falle eines Umzugs die Frage, welchem 
Kanton denn das Besteuerungsrecht zusteht: dem bisheri-
gen Kanton oder dem neuen Zuzugskanton. 

Interkantonaler Steueraufschub 
Ein Fall aus der Praxis: A verkaufte im April 2008 eine 
bisher selbst bewohnte Liegenschaft im Kanton Bern und 
investierte den Erlös in eine ebenfalls selbstgenutzte Er-
satzliegenschaft im Kanton Genf. Im Juni 2010 veräus-
serte A auch diese Ersatzliegenschaft im Kanton Genf, 
ohne eine erneute Ersatzliegenschaft zu erwerben. Der 
Kanton Bern besteuerte in der Folge den bisher aufge-
schobenen Gewinnanteil aus dem Verkauf im April 2008. 

Das Bundesgericht rief in Erinnerung, dass bei einer in-
terkantonalen Ersatzbeschaffung von Betriebsliegenschaf-
ten im Geschäftsvermögen der bisherige Kanton die stil-
len Reserven nicht besteuern kann, wenn später die 
Ersatzliegenschaft in einem anderen Kanton verkauft 
wird. Analoges gelte auch bei einer interkantonalen Er-
satzbeschaffung von dauernd selbstgenutztem Wohnei-
gentum (sog. Einheitsmethode). Dies gilt unter Vorbehalt 
einer Steuerumgehung auch dann, wenn zwischen dem  
 

 
Aufschub und dem endgültigen Verkauf der Ersatzliegen-
schaft nur eine kurze Zeitspanne liegt. In der Folge durfte 
der Kanton Genf als Zuzugskanton den gesamten Grund-
stückgewinn besteuern. Der Kanton Bern ging leer aus.  

Aufschub vom Aufschub 

Ein weiteres Beilspiel: Die Ehegatten X haben im Jahr 
2002 in einer Zürcher Gemeinde Wohneigentum erwor-
ben, welches sie als eheliche Wohnung nutzten. Im De-
zember 2003 haben sie in einer anderen Zürcher Ge-
meinde ein weiteres Grundstück erworben. Darauf haben 
sie später fünf Stockwerkeinheiten erstellt, von denen sie 
drei veräussert und zwei ab Januar 2007 selbst bewohnt 
haben. Ihr im Jahr 2002 erworbenes Grundstück haben 
sie in der Folge veräussert. Das Steueramt bestätigte das 
Vorliegen einer steueraufschiebenden Ersatzbeschaffung, 
da der Veräusserungsgewinn geringer war, als die Bau-
kosten der zwei selbstgenutzten Stockwerkeinheiten. 
Diese Qualifikation wurde jedoch widerrufen, als die 
Eheleute die beiden Stockwerkeinheiten Ende 2011 an die 
gemeinsame Tochter übertrugen (Erbvorbezug) und sich 
ein lebenslanges Nutzniessungsrecht vorbehielten.  

Das Bundesgericht hielt fest, dass auch eine vorwegge-
nommene Ersatzbeschaffung (Kauf oder Bau einer Ersatz-
liegenschaft vor Verkauf) einen Steueraufschub begrün-
den kann. Zudem kann ein Aufschubsgrund 
(Ersatzbeschaffung) durch einen andern (z.B. Erbvorbe-
zug, Scheidung) abgelöst und damit die Besteuerung wei-
ter hinausgezögert werden, bis es zur steuerbaren Ver-
äusserung kommt.  

Fazit 

Der Aufschub bei der Grundstückgewinnsteuer ist zwar 
steuerlich sehr attraktiv, in der konkreten Handhabung 
jedoch komplex. Mit vorausschauender Planung können 
die bestehenden Fallstricke vermieden werden. Die Ein-
holung eines Steuerrulings schafft zusätzliche Planungs-
sicherheit. 


